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A.

Entscheidung

I. Planfeststellung

1. Rechtsgrundlage

Der von der Stadt Düsseldorf aufgestellte Plan für die Nachrüstung des
U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage wird gemäß § 28 Personen
beförderungsgesetz (PBefG) vom 08.08.1990 (BG~1. I S. 1690) in Verbin
dung mit §§ 73 ff Verwaltungsverfahrensgesetz für das. Land Nordrhein
Westfalen rJwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NW S. 602) - jeweils in der
zurzeit gültigen Fassung - von der Bezirksregierung Düsseldorf einschließ
lich der notwendigen Folgemaßnahmen an Anlagen Dritter auf dem Gebiet
der Stadt Düsseldorf nach Maßgabe dieses Beschlusses festgestellt.

Das Bauvorhaben ist darüber hinaus - einschließlich der notwendigen Fol
gemaßnahmen an anderen Anlagen - im Hinblick auf alle von ihm berührten
öffentlichen Belange zulässig. Die Planfeststellung ersetzt alle anderen be
hördlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zu
stimmungen, Ausnahmegenehmigungen und Planfeststellungen
(§ 75 Abs. 1 VwVfG N~W) außer der gesondert erteilten Genehmigung nach
§ 9 PBefG (siehe Teil E) und regelt rechtsgestaltend alle öffentlich
rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den
durch den Plan Betroffenen.

Das Vorhaben ist entsprechend den Planunterlagen auszuführen.
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2. Planunterlagen
Der festgestellte Plan setzt sich aus folgenden mit Prüf- bzw. Sichtv~rmerk

der Bezirksregierung Düssel.dorf und der Technischen Aufsichtsbehörde ver-
sehenen Unterlagen zusammen: .

Anlage
1

2

3

4

5

5.1

5.2

'5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

.7

8

9

10

11

12

13

14

'Gegenstand Maßstab 1 :
Antrag vom 05.12.2013

Erläuterungsbericht

Übersichtsnetzplan ohne

Übersichtslageplan 5.000

Entwurfspläne

Übersichtslageplan, Teilausschnitt Oberfläche
Verkehrsführung für den Endausbau 250

Lageplan Fahrebene, Verteilerebene,
Obeiflächenebene, Längsschnitt 500

Grundriss, Querschnitt, Längsschnitt 100

Leitungsbestandsplan, Teilausschnitt Oberfläche,
Verkehrsführung für den Endausbau 250

Bauphasenpläne

Übersichtslageplan, Teilausschnitt Oberfläche
Verkehrsführung während der Bauphase 250. .
Baustelleneinrichtungsplan Oberflächenebene 100

Leitungsbestandsplan, Teilausschnitt Oberfläche,
Verkehrsführung während der ~auphase 250

Lageplan Schallschutz; Anspruchsvoraussetzung
für passlven Schallschutz 250

Grundstücksverzeichnis Anspruchsvoraussetzung
für passiven Schallschutz

UVP-Screening

tandschaäspneqerlscher Fachbeitrag (Stand 12.09.2013)

Schalltechnische Untersuchung (Stand: 25.07 ..2013) .

Schwingungstechnische Untersuchung (Stand 16.05.2013)

Baugrunduntersuchung (Stand 23.04.2013)

Abfalltechnische Klassifizierung
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Ergänzende Unterlagen vom 24.11.2014 als Ergebnis des Erörterungster
mins vom 29.10.2014 (Deckblatt 1)

5.1a Übersichtslageplan. Teilausschnitt Oberfläche
Verkehrsführung für den Endausbau (M 1 : 250)
[ersetzt Anlage 5.1]

3. Nebenbestimmungen. und Hinweise

3.1 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25 _(Technische Aufsichtsbe-
.hörde - TAB)

Die seitens der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) für erforderlich gehal
tenen Auflagen und Hinweise sind in die gesonderte Genehmigung nach
§ 9 PBefG (siehe Teil E.) aufgenommen worden.

3.2 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 51 (Höhere Landschaftsbe"'örde
- HLB)

3.2.1 Die im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag - erstellt durch das Land
schaftsarchite.kturbüro Dipl. Ing. Walter Normann - (Stand: September 2013)
dargestellten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind entsprechend
durchzuführen. Hierzu zählt insbesondere der Baumschutz.

3.2.2 Während der Bauphasen sind die Schutzmaßnahmen DIN 18300 (Erdarbei
ten). DIN 18330 (Landschaftsbauarbeiten) und DIN 18915 (Vegetationstech-.
nik im Landschaftsbau; Bodenarbeiten) zu beachten.

Die Bäume sind während der gesamten Bauphase gern. DIN 18920 (Schutz
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baurnaßnahmen
sowie Richtlinie für die Anlage von Straßen) und RAS-LP 4 (Schutz von
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tiere bei Baurnaßnahmen) zu sichern.

3.2.3 Eine entsprechende Ausgleichszahlung (Ersatzzahlung) in Höhe von
10.400.00 € gern. § 4 Abs. 5 der Satzung zum Schutz des Baumbestandes
in der Landeshauptstadt Düsseldort vom 18.12.1986 ist an die Landes
hauptstadt Düsseldorf zu leisten, jedoch unter Berücksichtigung der bereits
geplanten Nachpflanzung von 2 Bäumen.

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-Bahnhof Nordstraße, Düsseldorf



6

3.3 Schallschutzansprüche

Aufgrund des Ergebnisses der schalltechnischen Untersuchung vom
25.07.2013 wird für die folgenden Grundstücke der grundsätzliche Anspruch
auf passlveSchaüscbutzmaßnahmen entsprechend § 43 Abs. 1 BlmSchG in
Verbindung mit der 16. BlmSchV im Umfang der schalltechnischen Untersu
chung (Anlage 11)festgesetzt:

Kaiserstraße 20

Kaiserstraße 22

Kaiserstraße 22A

Kaiserstraße 24

Kaiserstraße 26

Kaiserstraße 28

Die Ermittlung des jeweiligen konkreten Einzelanspruchs auf Schallschutz .
wird in einem gesonderten Verfahren nach den Vorschriften der 24. BlmSchV
ermittelt.

3.4 Allgemeines

3.4.1 Rechtzeitig vor Baubeginn ist die Maßnahme mit den betroffenen Trägern
von Versorgungseinrichtungen, insbesondere hinsichtlich der Verlegung oder
Sicherung von Leitungen, von anderen Einrichtungen oder wegen sonstiger
Arbeiten hieran abzustimmen.

3.4.2 Im. Zusammenhang mit der Verlegung, Änderung oder Sicherung von Ver
sorgungsleitungen erforderliche Kostenregelungen sind nicht Gegenstand
des Planfeststellungsverfahrens; sie sind aufgrund bestehender Vereinba
rungen oder nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts außerhalb
der Planfeststellung zu treffen. Sofern in den Planunterlagen enthalten, ha-
ben sie nur deklaratorische Bedeutung. .

3.4.3 Im Planfeststellungsverfahren werden ausschließlich öffentlich-rechtliche
Beziehungen rechtsgestaltend geregelt. Über etwaige Entschädigungsan
sprüche ist in einem gesonderten.Entschädigungsfeststellungsverfahren zu
entscheiden, soweit eine freihändige Übereinkunft zwischen der Stadt Düs- .
seldorf unddemAnspruchsberechtigten nichtzu erzielen ist.

3.4.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzierungs- bzw. Förder
fragen nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses sind. Eine
Zuwendungsfähigkeit des Vorhabens oder einzelner Maßnahmen kann aus
diesem Beschluss nichtabgeleitet werden.
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11. Geltungsdauer des festgestellten Planes

Der mit dem vorliegenden Beschluss festgestellte Plan tritt gemäß § 75 Abs.
4 VwVfG NRWaußer Kraft, wenn mit der Durchführung des Planes nicht in
nerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen wird.
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B.

Sachverhalt

Beschreibung des Vorhabens

Der Antrag auf Planfeststellung .bezieht sich auf die Nachrüstung des
U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage. Die Maßnahme ist notwen
diger Bestandteil eines barrierefreien Gesamtangebotes der Stadtbahn. Mit
Ausnahme des U-Bahnhof Nordstraße sind bereits alle u-Bahnhöte in Düs
seldorf mit Aufzugsanlagen ausgestattet. Um den Belangen der mobilitäts
eingeschränkten Fahrgäste .auch in diesem U-Bahnhof gerecht zu werden,
muss der U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage nachgerüstet wer
den.

Am nördlichen Bahnsteigende kann man derzeit sowohl über feste Treppen
als auch über Fahrtreppen von der Fahrebene über die Verteilerebene zur
Oberfläche (Kaiserstraße/ Nordstraße) gelangen. Im Gegensatz dazu ist am
südlichen Bahnsteigende in Ergänzung zu den festen Treppen nur eine
Fahrtreppe von der Fahrebene zur Verteilerebene vorhanden. Von der Ver
teilerebene am südlichen Bahnhofskopf gelangt man daher zurzeit nur über
eine feste Treppe an die Oberfläche der West-/ Ostseite der Kalserstraüe. .

Aufgrund des gewählten Aufzugstandortes im Bereich der Fußgängerque
rung Kaiserstraße/ Amoldstraße/ KapelIstraße ist eine direkte Führung des
Aufzugs von der Fahrebene an die Oberfläche möglich. Ein~Fußgängerque
rung von der Mittelinsel ist an dieser Stelle sowohl auf die östliche als auch
auf die westliche Kaiserstraße umsetzbar.

Die Aufzuganlage wir~ im südlichen Drittel des Bahnsteigbereiches des U
Bahnhof Nordstraße angeordnet. Sie verbindet die B~hnsteigebene 'direkt mit
dem Straßenniveau in der Kaiserstraße. Mit dem zukünftigen Vertikalaufzug
erreicht man die Oberfläche im. Bereich der vorhandenen Verkehrsinsel, wei
che von derzeit 1,90 m auf 2,50 m verbreitert und bis zum Aufzug verlängert
wird. Der durch Lichtsignalanlage gesicherte Fußgängerüberweg vom östü
ohen als auch vom westlichen Gehweg der Kaiserstraße dient zukünftig so
wohl als Zu- bzw. Ausgang der Aufzugsanlage als auch wie bisher zur Que
rung der Kaiserstraße. Diese Querung wird mit einem taktilen Leitsystem
ausgestattet. '

Die Aufzugskabine erhält behindertengerechte .Abmessungen. Die Einhau
sung des Aufzugs. wird sowohl im Straßenniveau als auch im Bahnsteigbe
reich transparent ausgeführt.
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Für die Erstellung des Aufzuges und die Verbreiterung der Verkehrsinsel ist
das östliche. stadtauswärts führende Straßenbahngleis südlich der Kapeli
straße nach Osten zu verlegen. Der Anschluss der neuen Gleisanlage an die
Bestandsgleise erfolgt nördlich. im Bereich Kaiserstraße 14 und südlich im
Bereich Kaiserstraße 28.

Die 3 Fahrstreifen des Individualverkehrs auf der östlichen Straßenseite er
halten eine neue Fahrstreifenaufteilung und verschieben sich wegen der
Gleisverlegung in diesem Bereich ebenfalls zur Ostseite. Der östliche Geh
weg muss deshalb im Bereich der Kaiserstraße 24 bis 28A in der Breite re
duziert werden.

Auf der westlichen Seite der Kaiserstraße bleibt die Bestandsituation bezüg
lich der Gleistrasse der Straßenbahn. der Fahrstreifen des Individualverkehrs
sowie der Gehwegbreite unverändert.

Die weiteren. mit der Maßnahme ~inhergehenden Straßenumbauten sind
flicht Gegenstand dieses Verfahrens.

Im Übrigen wird auf die Darlegungen im Erläuterungsbericht verwiesen.

Durchführung des Verfahrens

Die Stadt Düsseldorf beantragte arn 05.12.2013 für die vorstehend geschil
derte Aufzugsnachrüstung am U-Bahnhof Nordstraße die Planfeststellung
nach den §§ 28 ff PBefG sowie die Erteilung einer Genehmigung nach
§ 9 PBefG.

Nach Prüfung der Planunterlagen wurde das Anhörungsverfahren am
20.01.2014 eingeleitet.

Der Plan hat auf Veranlassung der Planfeststellungsbehörde in der Zeit vom
27.01.2014 bis 26.02.2014 (einschließlich) bei der Stadt Düsseldorf während
der Dienststunden zu Jedermanns Einsicht ausgelegen. Zeit und 'Ort der
Auslegung sind rechtzeitig vorher in ortsüblicher Weise bekannt gemacht
worden. Ende der Einwendungsfrist war der 12.03.2014.

Mit Schreiben vom 20.01.2014 wurden die Planunterlagen den Trägern öf
fentlicher Belange (TöB) zur Stellungnahme innerhalb der gesetzlichen Frist
zugeleitet.

Zu den während der gesetzlichen Frist eingegangenen Stellungnahmen und
Einwendungen hat sich die Stadt Düsseldorf schriftlich geäußert. Die Plan
feststellungsbehörde hat daraufhin die Beteiligten unter Übersendung des
sie betreffenden Teils der Gegenäußerung mit Schreiben vom 17.09.2014
zum Erörterungstermin am 29.10.2014 eingeladen. Dieser Erörterungstermin
ist zudem vorab ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die Stellungnahmen und Einwendungen wurden am 29.10.2014 im Dienst
gebäude Cecilienallee 2 der Bezirksregierung Düsseldorf erörtert. Die Nie-
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derschrift zum Erörterungstermin wurde an die Teilnehmer am 18.11.2014
versandt.

111. Stellungnahmen und Einwendungen

1. Folgende Träger öffentlicher Belange (TäB) haben keine Einwendungen oder
Bedenken zu der Planung vorgebracht:

- StadtVerwaltung Düsseldorf

- Polizeipräsidium Düsseldorf

- Rheinbahn AG

- VBG Berufsgenossenschaft, Hamburg

2. Forderun~en, Bedenken, Anregungen oder Hinweise der folgenden TöB und
Institutionen sind durch die Gegenäußerungen der Stadt Düsseldorf ~rledigt

bzw. ausgeräumt oder als Auflagen und Hinweise in diesen Beschluss (siehe
Teil A.1.3. und Teil E.) aufgenommen.

- Bezirksregierung Düsseldort, Dezernat 25 (Technische Aufsichtsbehörde
-TAB)

- Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 51 (Höhere Landschaftsbehörde -
HLB)

- Stadtwerke Düsseldorf AG

- Deutsche Telekom

- Unitymedia ~bel NRW

I

3. Es wurden folgende private Einwendungen erhoben:

Gegen die offengelegten Planunterlagen wurden 10 private Einwendungen
erhoben.

Die privaten Einwendungen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen
anonymisiert (Schlüssel Buchstabe A-K).
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c.

Begründung

Materielle Würdigung

Planrechtfertigung

Die Planfeststellungleitet ihre Rechtfertigung nicht etwa schon aus sich
selbst ab. sondern sie ist im Hinblick auf die von ihr ausgehende Wirkung
auf Rechte Dritter für die jeweilige konkrete Planungsmaßnahme rechtferti
gungsbedürftig.

Die Planrechtfertigung ist gegeben. wenn das Vorhaben. gemessen an den
Zielen des jeweils zugrundeliegenden Fachgesetzes. vernünftigerweise ge
boten ist. Dafür reicht es aus. dass es mit diesen Zielen übereinstimmt. so
dass die Zulassung des Vorhabens im Allgemeinwohlinteresse erforderlich
erscheint. Nur wenn das Vorhaben von vornherein nicht mit den Zielen des
Gesetzes in Einklang steht. ist es nicht vernünftigerweise geboten (vgl.
BVerwG. Urteil vom 11.07.2001•.11 C 14/00).

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) lässt hinreich.end deutllch erken
nen. dass es insbesondere der Bewältigung des Personennahverkehrs im
Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und den Zweck verfolgt. die Wohn
gebiete. Arbeitsstätten und sonstigen Einrichtungen im örtlichen Ballungs
raum für den Einzelnen mit öffentlich zugänglichen Verkehrseinrichtungen
erreichbar zumachen. Dazu gehört auch. dass durch die Änderung und den
Ausbau bestehender Verblndenqen die Bedingungen für den zügigen Stra
ßenbahnverkehr verbessert werden (vgl. OVG Bremen. Urteil vom
08.10.2002.1 0291/02).

Das beantragte Vorhaben entspricht den Zielen' des Fachgesetzes. Mit der
Verwirklichung des zur planfeststellung beantragten Vorhabens werden .
durch die Stadt Düsseldorf unmittelbar zum Wohl der Allgemeinheit öffentli
che Aufgaben des ÖPNV im Sinne des PBefG wahrgenommen.

VerkehrIich sind die in die Planung einbezogenen Maßnahmen zur Gewähr
leistung und Verbesserung· des Straßenbahnverkehrs geboten und sinnvoll.

Die Nachrüstung des U-Bahnhof Nordetraäe mit einer Aufzugsanlage ist
notwendiger Bestandteil eines barrierefreien. Gesamtangebotes der Stadt
bahn. Mit Ausnahme des U-Bahnhof Nordstraße sind bereits alle U-Bahnhöfe
in Düsseldorf mit Aufzugsanlagen ausgestattet. Um den Belangen der mobili
tätseingeschränkten Fahrgäste auch in diesem U-Bahnhof gerecht zu wer
den. muss der U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage nachgerüstet
werden.
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Die gewählte Lösung ist verkehrllch, betrieblich und auch wirtschaftlich gebo
ten.

Im Übrigen wird zur weiteren Begründung der Maßnahme auf Teil B.1. dieses
Beschlusses und auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Die Stadt Düsseldorf hat in den ~tragsunterlagen schlüssig dargelegt. dass
das Vorhaben insgesamt aus v. g. Gründen zur verkehrlichen Verbesserung
sowie auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten vernünftigerweise gebo
ten und sinnvoll ist. so dass sowohl die Planrechtfertigung wie auch das be
sondere öffentliche Interesse an der Verwirklichung der Maßnahme festzu-
stellen ist. .

Einwendungen der Träger öffentlicher Belange

Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25 (Technische Aufsichtsbehör
de - TAB)

(Schreiben vom 10.03.2014 - 25.18-01.11.06)

Bei den Auflagen der TAB handelt es sich nicht um Einwendungen. sondern
um allgemeine Forderungen im Rahmen der technischen Aufsicht.

Die Stadt Düsseldorf erklärt sowohl in der Gegenäußerung als auch im Erör
terungstermin. dass die Auflagen .der TAB akzeptiert und berücksichtigt wer
den (siehe Teil A.I. Ziffer 3.1 und Teil E.).

Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 51 (Höhere Landschaftsbehörde
-HLB)

(Email vom 24.02.2014)

Die von der HLB formulierten Nebenbestimmungen wurden in diesen Plan
feststellungsbeschluss aufgenommen (siehe Teil A.I. Ziffer 3.2). Im Rahmen
'der Gegenäußerung und im. Erärterungstermin wurden die Nebenbestim-
mungen von der Stadt Düsseldorf akzeptiert.

Leitungsträger:

Stadtwerke Düsseldorf AG,

Deutsche Telekom Technik GmbH,

Unitymedia NRWGmbH

.Die Leitungsträger haben zum Teil Forderungen erhoben. teilweise keine
Bedenken geäußert.'

Die Forderungen der Leitungsträger hinsichtlich Berücksichtigung und Ab
stimmung zu ihren Leitungen werden von der Stadt Düsseldorf erfüllt. Unter
A.I. Ziffer 3.4.1 wurde eine entsprechende Nebenbestimmung aufgenommen.

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-Bahnhof Nordstraße, Düsseldorf
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3. Private Einwendungen

(Schlüssel-Buchstaben A-K)

Es wurden von Anliegern private Einwendungen erhoben.

Die Einwendungen betreffen zum überwiegenden Teil dieselben Themenbe
reiche. Sie konnten daher zu mehreren Themenbereichen zusammengefasst
geprüft werden. Die angeführten jeweiligen Punkte beziehen sich auf die
Gliederung der insoweit identischen Einwendungsschreiben und die entspre
chend hierzu erstellte Synopse der Stadt Düsseldorf.

. Die zusätzlich angeführten Schlüssel-Buchstaben beziehen sich auf zusätz
lich geäußerte, individuelle Einwendungen einzelner Einwender.

3.1 Themenbereich nVariantendarstellung"

[Punkte 1, 14, 201

Die Einwender führen in ihren Einwendungsschreil;>en einleitend an, dass 'sie
bereits Anfang 2011 über 1000 Unterschriften gegen den jetzt veröffentlichen
Umbau eingereicht haben. Ergänzend wird von den Einwendern ausgeführt,
dass der Aufzug nicht an der engsten Stelle der Kaiserstraße errichtet wer
den müsse.

Hierzu erwidert die Stadt Düsseldorf, dass die zur Planfeststellung beantrag
te Variante A ("durchgehendeIl Aufzugsanlage im südlichen Drittel des
U-Bahnhof) von der Bezirksvertretung 1, dem zuständigen Ordnungs- und
Verkehrsausschuss und dem Rat der Stadt Düsseldorf nach umfangreicher.
und ausführlicher Beratung mehrheitlich beschlossen wurde: Zuvor seien
mehrere Standorte für "durch~ehendell und "gebrochene" Aufzugsvarianten

. untersucht worden. Die einzelnen Standortvarianten werden in der Gegen
äußerung mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen dargestellt. Die erforderli
che Zustimmung der Behindertenvertretung sei im Rahmen einer ersten
Auswahl nur für einen durchgehenden Aufzug erteilt worden. Die Prüfung der
baulichen Möglichkeiten für die Varianten mit einem durchgehenden Aufzug
ergaben 2 Alternativen, die Variante A am südlichen Ende der Haltestelle
U-Bahnhof Nordstr~ße (beantragte Variante) und die Variante 0 im nördli
chen Bereich des U-Bahnhof Nordstraße in Höhe der Nordstraße. Die Abwä
gung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante durch die Stadt Düssel
dort erbrachte die Entscheidung zur Realisierung der Variante A. Dieser Ent.:
scheid~ng haben die Gremien zugestimmt.

Im Erörterungstermin wurde der schriftlich geäußerte Vorwurf aller Einwen
der, dass die von den Einwendern vorgeschlagene Variante zur Errichtung
d~r Aufzugsanlage in Höhe der Nordstraße nicht untersucht worden sei, vom
Einwender Schlüssel 0 nochmals vorgetragen. Die Einwender halten diese

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-Bahnhof Nordstraße, Düsseldorf
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Variante sowohl für realisierbar als auch von Vorteil gegenüber der Variante
A. So sei der Standört schon einmal für die nördliche Entrauchung im Ge
spräch gewesen. Leitungen etc,dürften dort demnach nicht liegen.

Bei.näherer Betrachtung von Planunterlagen im Erörterungstermin konnte mit
dem Einwender Schlüssel D einvernehmlich festgestellt werden, dass die
von den Einwendern vorgeschlagene Variante in etwas veränderter Fassung
der von der Stadt Düsseldorf geprüften Variante 0 entspricht.

. .

Die Einwender sind der Auffassung. dass die Kaiserstraße in Höhe der Nord-
straße wesentlich breiter sei als am südlichen Ende der Haltestelle
U-Bahnhof Norostraße, wodurch LE. eine Aufspreizung der Fahrspuren im
nördlichen Teil der Kaiserstraße ohne Nachteile für die Fußgänger und Rad
fahrer möglich sei. Hierzu weist die Stadt Düsseldorf in der Gegenäußerung
daraut hin, dass die Fahrspurbreite entgegen der Auffassung der Einwender
im nördlichen Abschnitt der Kaiserstraße stadtauswärts . im Bestand nicht
breiter sei. Die Fahrspuren würden erst in der Fischerstraße breiter.

Auf den Hinweis der Einwender, dass die Straßenbahngleise in Höhe der
Nordstraße eventuell beide östlich um den Aufzug geführt werden könnten
und dadurch die Fahrbahn Richtung Süden nicht verändert werden müsse, .
führt die Stadt Düsseldorf in ihrer Gegenäußerung aus. dass die Gleise im
Rahmen der Bauphase und für den Endausbau verlegt werden müssten.
Darüber hlnaus seien an diesem Standort die Platzverhältnisse an der Ober
fläche für den Aufzug sehr eng. Erforderlich sei die Errichtung einer ausrei
chend .breiten Mittelinsel. Dies hätte zur Folge, dass die Fahrstreifen für
Linksabbieger in Richtung Scheibenstraße verkürzt werden müssten was zur
weiteren Folge hätte. dass sich dadurch auch die entsprechende Aufstellflä
che für die Linksabbieger verringern würde. Dadurch sei zu erwarten, dass
zumindest durch längere Fahrzeuge die Gleise blockiert würden. Außerdem

~ sei an dieser Stelle nur die Anordnung einer FUßgängerquerung zur westli
chen Kaiserstraße möglich. Durch die Errichtung der erforderlichen lichtsig
nalanlage hätte dies auch den Wegfall von 2-3 Parkplätzen zur Folge.

Die Stadt Düsseldorf stimmt den Einwendern zu. dass die Kosten der Gleis
verlegung im Rahmen der Variante 0 (nördliche Variante) geringer ausfallen
würden als bei der geplanten Variante A (südliche'Variante). Sie führt aber
aus. dass stattdessen höhere Kosten für den Fahrleitungsbau (Lage nahe ei
nem Knotenpunkt) anfallen würden.

Aus Sicht der Einwender ist der Standort am nördlichen Ende der Kaiserstrao:
Be auch deshalb von Vorteil. da dieser näher an der Nordstraße liege. Es sei
davon auszugehen, dass potenzielle Nutzer des Aufzugs zu dieser Einkaufs
straße wollten. Der Weg von der südlichen Variante Azur Nordstraße sei je
des Mal ca. 100 m länger. Dies könne insbesondere für mobilitätseinge
schränkte Menschen entscheidend sein. Hierzu wird von' der Stadt Düssel
dorf ausgeführt. dass. die Zustimmung der Behindertenvertretung an einen
durchgehenden AUfzug gebunden sei. Ein durchgehender Aufzug der Varian-
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te D sei mit der Einschränkung verbunden, dass an diesem Punkt nur eine
FUßgängerüberquerung zur Westseite der Kaiserstraße möglich sei.

In einer ergänzenden Betrachtung der Varianten im Vergleich ergänzt die
Stadt Düsseldorf nach dem Erörterungstermin die Argumentation hierzu mit
dem Hinweis, dass für das Erreichen der Nordstraße die Querung von 4
Fahrbahnen über signalisierte Furten erforderlich werde. Eine direkte Anbin
dung der östlichen Kaiserstraße erfordere eine dritte lichtsignalanlagen
Phase, was zu einer nicht akzeptablen Reduzierung der Leistungsfähigkeit
im IV der Kaiserstraße führen würde.

Die Variante D hat nach Einschätzung' der Einwender ebenso den Vorteil,
dass bei der Realisierung kein Baum gefällt werden müsse und dass Park
plätze wegen des breiten Gehweges Richtung Westen verlegt werden könn
ten. Die Stadt Düsseldorf stimmt den-Einwendern insoweit zu, dass kein
Baum gefällt werden müsste. Sie widerspricht jedoch bezüglich der Park
raumsituation, da 2-3 Stellplätze für die Signalanlagen zur Sicherung der
westlichen Fußgängerquerung entfallen würden.

Weitere Einwendungen werden vorgetragen zur Gestaltung des Straßenbe
reichs bei Ansiedlung des Aufzugs im nördlichen Bereich an der Nordstraße.
So wird ausgeführt, dass in Fahrtrichtung Norden bereits eine Ampel existie
re. Für die Fahrtrichtung Süden reiche die vorhandene FUßgängerquerung
Fischerstraße bis zur Straßenmitte aus. Verwiesen wird erläuternd auf ent
sprechende Straßengestaltungen im Stadtgebiet Düsseldorf, wie auf der
Comeliusstraße (Ampelanlagen, Schleppkurven) sowie die Lageder Aufzüge
an den U-Bahn-Haltestellen Steinstraße und Oststraße hinsichtlich der Ver
ringerung der Fahrbahnbreite. Die Stadt Düsseldorf führt hierzu aus, dass
das Beispiel Corneliusstraße aufgrund der Rahmenbedingun.gen wie die vor
handene Kreuzungsgeometrie sowie das Verkehrsaufkommen nicht ver
gleichbar seien. Dem Hinweis auf die Lage der Aufzüge an der Steinstraße
und der Oststraße könne ebenfalls nicht gefolgt werden. Auch hier unter
scheiden sich die Kreuzungsgeometrie und das Verkehrsaufkommen von
dem am U-Bahnhof Nordstraße. I.Ü. unterliege die Gestaltung von Verkehrs-.
anlagen dem einschlägigen Regelwerk und könne nicht ausschließlich zu
gunsten einer nVerschönerungU angepasst werden.

Die Einwender sind der Auffassung, dass die Breite der Kalserstraüa am Ort
der Variante D kostensparend dazu genutzt werden- könnte, die Baustellen
einrichtung in direkter Nähe zur Baustelle vorzunehmen. Diese Fläche ist
nach Ausführung der Stadt Düsseldorf nicht auskömmlich. Somit müsste
auch hier am Baufeld noch eine weitere Baustelleneinrichtungsfläche einge
richtet werden. Diese würde möglichst nahe am Baufeld angesiedelt. Wäh
rend der Bauarbeiten könne nach Auskunft der Stadt Düsseldorf entgegen
der Einschätzung der Einwender auch der heutige lichtsignalgeregelte Über
weg Kapelistraße/ Arnoldstraße nicht genutzt werden. Der Überweg werde
nach Ende der Bauarbeiten wiedereingerichtet.
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Letztlich sind die Einwender zu diesem Themenbere~ch der Auffassung, dass
durch die Ansiedlung der Aufzugsanlage in Höhe der Nordstraße die Kaiser
straße durch einen weiteren FuBgänger- und Radfahrüberweg in der Achse
der Nordstraße bürgerfreundlicher werde. Diesen Einwand hält die Stadt
Düsseldorf für unbegründet, da gegenüber dem 'heutigen Zustand insgesamt
keine Verschlechterung der Querungs- und Zugangssituation stattfinde. Sie
werde um einen zusätzlichen mobilitätsgerechten Zugang erweitert.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.

Entscheidung

Unter Bezugnahme auf die Planunterlagen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründe sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte
resses an der Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan
lage werden die ,Einwendungen zurückgewiesen. Die Maßnahme soll nach
Abwägung der betrieblichen, verkehrlichen und übrigen privaten Belange in
der beantragten Form umgesetzt werden.

Die Stadt Düsseldorf hat in nicht zu beanstandender Weise eine Varianten
auswahl durchgefÜhrt und sich für die Variante entschieden, die einerseits
den gewünschten Zweck erfüllt und andererseits die Beeinträchtig~ngen für
die Betroffenen auf einen hinnehmbaren Umfang beschränkt.

Der U-Bahnhof Nordstraße ist der letzte U-Bahnhof im Stadtgebiet Düssel
dort, der noch nicht mit einer Aufzugsanlage ausgestattet ist. Um zur Vervoll
stäl)digung eines barrierefreien Gesamtangebotes der Stadtbahn den B'elan
gen der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste auch in diesem U-Bahnhof ge
recht zu werden, muss der U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage
nachgerüstet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme hat die Stadt Düssel
dorf nach geeigneten Möglichkeiten gesucht und verschiedene Varianten er
arbeitet. Von den 4 möglichen Varianten wurden aufgrund der fehlenden Zu
stimmung der Behindertenvertretung die Varianten Bund C ausgeschlossen,
da diese eine sog. ngebrochene Aufzugsanlage" zum Inhalt hatten. Gefordert
wurde von der Behindertenvertretung eine durchgehende Aufzugsanlage,
diese ist in den Varianten A und ,0 enthalten. Dieser Vorauswahl zugunsten
nur der ndurchgehenden" Varianten ist im Hinblick auf die angestrebte best
mögliche Erreichung des Ziels der Barrierefreiheit zuzustimmen.

Die Variante A sieht vor, dass der Aufzug im Straßenbereich der Kaiserstra
Be in der vorhandenen Mittelinsel südlich der Kreuzung mit der Kapelistra'ßel
Arnoldstraße errichtet wird. Zusätzlich zu dieser Variante A verblieb noch die
Variante 0 in der näheren Betrachtung. Die Variante 0 sieht eine Errichtung
der Aufzugsarilage im nördlichen Bereich des U-Bahnhof Nordstraße vor.

Die Realisierung der Variante 0 bedeutet eine Errichtung der Aufzugsanlage
auf der Kaiserstraße in Höhe der Einmündung zur Nordstraße. Diese Varian
te, die von den Einwendern bevorzugt wird, hat gegenüber der beantragten
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Variante A einige objektive Nachteile, die auss~hlaggebend für die Entschei
dung gegen die Realisierung sind.

Aufgrund der baulichen Struktur des U-Bahnhof Nordstraße und der Forde
rung zur Errichtung des Aufzugs in der Mitte des Bahnsteiges würde die Auf
zugsanlage bei Realisierung der Variante 0 im Straßenbereich westlich ne
ben der Abbiegung der straßenbündigen Gleise von der Kaiserstraße in die
Nordstraße errichtet werden müssen. Hierfür müsste eine Mittelinsel in aus
reichender Größe geschaffen werden, die den Sicherheitsanforderungen ent
spricht. Diese Mittelinsel würde zu einer Reduzierung der Aufstellfläche für
den Linksabbiegerverkehr in die Scheibenstraße führen. Dadurch ist zu er
warten, dass insbesondere durch längere Fahrzeuge regelmäßig die Stra
ßenbahngleise blockiert werden.

Eine Anbindung der Mittelinsel für Fußgänger wäre darüber hinaus nur ein
seitig zur Westseite der Kaiserstraße verkehrlich sinnvoll möglich. Eine direk
te Anbindung an die Ostseite der Kaiserstraße sowie an die Nordstraße wür
de nicht nur den Rückstaubereich der Linksabbieger in die Scheibenstraße
weiter verringern, sondern zusätzllch die Errichtung einer weiteren (dritten)
Lichtsignalanlage an dieser Stelle erfordern. Hierdurch würde es zu einer
nicht akzeptablen Reduzierung der Leistungsfähigkeit der Kaiserstraße für
den Individualverkehr führen. Die KaiserstraBe ist im Verkehrswegeplan der
Stadt Düsseldorf als Hauptverkehrsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen
eingestuft und dementsprechend ausgebildet. Einschränkungen des Ver
kehrsflusses können deshalb dauerhaft nicht hingenommen werden. Darüber
hinaus müssten die Fahrstreifen der Kaiserstraße stadteinwärts in Richtung
Fußweg verschwenkt werden. Dies würde dazu führen, dass bei der beizu
behaltenden Fahrstreifenaufteilung der sich dann ergebende westliche Fahr
bahnrand und der Abstand des Lichtraumprofils im Bereich der Stützmauer
der Treppe zum U-Bahnhof liegen. Dies ist aus Gründen der Verkehrssicher
heit nicht hinnehmbar.

Demgegenüber steht im südlichen Bereich der Haltestelle .U-Bahnhof Nord
straße bereits ein Mittelstreifen in der Kaiserstraße zur Verfügung, in der der
Aufzugsstandort angesiedelt werden kann. Die derzeit 1,90 m breite Insel soll
auf 2,50 m verbreitert 'und zur Errichtung der Aufzugsanlage hergerichtet
werden. Durch die erforderliche Verschwenkunq des stadtauswärts führen
den (östlichen) Gleises wird eine Anpassung des Straßenraums der Kaiser
straße im Bereich östlich der Gleisanlagen erforderlich. Weitere Einschrän
kungen für den Individualverkehr sind nicht vorgesehen bzw. zu erwarten.

Durch die Beschränkung für Fußgänger aufgrund der einseitigen Anbindung
der ~ittelinsel an die Westseite der Kaiserstraße im Bereich der Variante D
würde insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen der Zugang zur
Nordstraße erheblich erschwert. Zum Erreichen der Nordstraße (Einkaufs
straße) wäre es erforderlich, vier Fahrbahnen über signalisierte Furten zu
überqueren. Im Gegensatz dazu wären von dem südlichen Aufzugsstandort
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bei zweifellos längerem Streckenverlauf nur eine signalgesteuerte Straßen-
. querung (Kaiserstraße; bereits vorhanden) sowie die Querung der nicht sig

nalgesteuerten KapelIstraße erforderlich.

Durch Beschluss des zuständigen Ausschusses und des Rates der Stadt
Düsseldorf wurde entschieden, die Variante A am südlichen Ende des
U-Bahnhof Nordstraße umzusetzen.

Zutreffend ist, dass durch die Variante 0 keine Bäume, durch die Variante A
aber 2 Bäume entfallen müssen. Dieser Wegfall ist auch nach Einschätzung
der Umweltbehörden hinnehmbar. Der Ersatz der entfallenden Bäume wird in
unmittelbarer Nähe kompensiert.

Der Wegfall der 5 Stellplätze durch die Verschwenkung der Fahrstreifen der'
Kaiserstraße in Höhe der Häuser Nrn. 22 - 28A kann nicht kompensiert wer
den. Der Wegfall der Parkplätze ist jedoch hinzunehmen.

Die weiteren Einzelaspekte werden in den nachfolgenden Themenbereichen
.. noch angesprochen und bedürfen hier keiner weiteren Abwägung.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Variantenauswahl der Stadt .
Düsseldorf nicht zu beanstanden ist. Die Realisierung der Variante 0 hätte
aus verkehrlicher Sicht erheblich größere Nachteile und Gefahrenpotentiale
als der durch die Umsetzunq der Variante A zu erwartende Wegfall von
5 Parkplätzen und 2 Bäumen. Die zunächst wegfallenden Bäume werden in
unmittelbarer Nähe durch Neuanpnanzunqen kompensiert, der Wegfall der
Parkplätze wiegt weniger schwer, da u.a, an der Scheibenstraße ein öffentli
ches Parkhaus zur Verfügung steht.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

3.2 Themenbereich "Lärm einschließlich Gesunderhaltung"

[Punkt 3, 12, 18 sowie Einwender Schlüssel'l, Schlüssel F, Schlüssel E,
Schlüssel B, Schlüsse/A, Schlüssel G und Schlüssel D üeweils 01)J

Die Einwender führen in der einheitlichen Stellungnahme aus, dass die ge-
.. planten Maßnahmen das Eigentum und die Gesundheit der Bewohner an der
Kaiserstraße gefährden und die Lärmbelästigung weiter auf ein unzumutba
res Niveau ansteige. Das liege u.a. daran, dass der schallschluckende Effekt
durch die Fällung 2er Bäume wegfalle. Die Kaiserstraße sei laut städtischen
Erhebungen einer der Lärmbrennpunkte tags und nachts; eine weitere Erhö
hung des Lärms widerspreche dem Recht der Bürger auf eine verbesserte
verträgliche Umwelt. Letztlich weisen die Einwender darauf hin, dass die
Werte der zulässigen Lärmbelästigung - und diese würden durch den Weg
fall der Parkbuchten 'und Bäume für die Anwohner noch mehr steigen - einer'
Korrektur bedürfen, weil schon bei deutlich niedrigeren Werten Gesundheits
beeinträchtigungen wegen der dauerhaften Lärmbelästigung unausweichlich
seien.
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Die Stadt Düsseldorf führt in ihrer Gegenäußerung hierzu zunächst allgemein
aus, dass im Bereich der Kaiserstraße die Dauerschallpegel durch den Stra
ßenverkehr teilweise schon heute über den Werten von 70 dB(A) am Tage
bzw. SO dB(A) ln der Nacht liegen. Oberhalb dieser Werte könne eine Ge
sundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die durch den Umbau
zu erwartenden Pegelanhebungen betragen maximal 1 dB(A).

Nach den Vorgaben der 16. BlmSchV ergäben sich bereits bei geringfügigen
.Pegelanhebungen durch einen erheblichen baulichen Eingriff ein Anspruch
auf Schallschutz dem Grunde nach, wenn der Ausgangspegel über 70 dB(A)
tags bzw. 60 dB(A) nachts liegt. Von der Stadt Düsseldorf wurde daher auf
grund möglicherAnsprüche für jeden Immissionsort der Einwendereine kon
krete Betrachtung durchgeführt. In der Gegenäußerung wird für jeden Ein
wender aufgeführt, ob Ansprüche auf (passiven) Schallschutz dem Grunde
nach bestehen. Dies treffe entsprechend der Gegenäußerung auf die Ein
wender Schlüssel A, B, C, E, G, Hund K zu. Die Stadt Düsseldorfweist wei
ter darauf hin, dass der konkreteAnspruch auf Schallschutz in einem geson
derten Verfahren geprüft werde.

Bezüglich des von den Einwendern angeführten schallschluckenden Effektes
der Bäume führt die Stadt Düsseldorf aus, dass einer Begrünung erst ab ei
ner Tiefe von 50 m mit dichtem Unterholz eille lärmmindernde Wirkung zuge
sprochen werde. Es sei zwar bekannt, dass eine Schallquelle, die durch ein
zelne Bäume weniger oder nicht sichtbar sei, auch akustisch weniger wahr
genommen werde. Dies habe aber keinen Einfluss auf die tatsächliche Höhe
der Schallpegel.

Die o.a. Einzeleinwendungen enthalten zusätzlich die Sorge um die langfris
tige Gesunderhaltung der Einwender selbst und deren Familien, den Mietern
im Besonderen und den anderen Anwohnern der Kaiserstraße im Allgemei
nen. Die Stadt Düsseldorf führt hierzu in der Gegenäußerung aus, dass we
der durch den Bau noch durch den Betrieb der Aufzugsanlage eine Gesund
heitsgefährdung erzeugtwerde.

Im Rahmen des Erärterungstermins wurde von dem durch die Stadt Düssel
dorf beauftragten Gutachter die Lärmbetrachtung noch einmal erläutert. Der
Einwender Schlüssel D führte aus, dass nach seiner Wahrnehmung die
Lärmsituation auf der Westseite der Kaiserstraße schlechter sei als auf der
Ostseite. Hierzu führte der Gutachter aus, dass diese subjektive Wahrneh
mung nicht durch objektive Messergebnisse bestätigt werde. Von der Stadt
Düsseldorf wird noch einmal klarstellend ausgeführt, dass aufgrund der be
stehenden Vorbelastung trotz der geringfügigen Änderung der Lärmwerte.um
max. 1 dB(A) bei einigen Einwendern ein Anspruch auf Lärmschutz dem
Grunde nach bestehe.

Die Einwendungen werden aunechterhalten,
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Entscheidung

Unter Bezugnahme auf die Planunterlagen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründe sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte
resses an der Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan
lage werden die Einwendungen zurückgewiesen, soweit keine Ansprüche auf .
passiven Lärmschutz dem Grunde nach festgestellt wurden (für die Einwen
der Schlüssel A, B, C, E, G, Hund 1<).

Nach § 41 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSehG) ist bei dem
Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von Stra
ßenbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine schädllohen Umweltein
wirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Werden im Falle des § 41 BlmSchG
die in der Rechtsverordnung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BlmSchG (Ver
kehrslärmschutzverordnung - 16. BlmSchV) festgelegten Immissionsgrenz
werte" überschritten, hat der Eigentümer einer betroffenen baulichen Anlage
gegen den Träger der Baulast einen Anspruch auf angemessene Entschädi
gung.

Nach § 3 der 16. BlmSchV ist der maßgebliche Beurteilungspegel für Stra
ßen und für Schienenwege nach den Anlagen 1 und 2 zu der va zu berech
nen. Im vorliegenden Verfahren wurden die Beurteilungspegel für die bean
tragte Errichtung der Aufzugsanlage und die damit erforderliche Verschie
bung des östlichen Gleises und der Fahrstreifen der Straße in einem von der
Stadt Düsseldorf beauftragten Lärmgutachten nach den Regelungen der
16. BlmSchV ermittelt.

Gemäß § 1 der 16.BlmSchV liegt durch die geplanten baulichen Verände
rungen an der Gleisanlage und an der Straße keine wesentliche Änderung
LS.v. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der 16. BlmSchV an öffentlichen Verkehrsflächen
vor.

Eine wesentliche Änderung gern. Ziffer 2 liegt dann vor, wenn der Verkehrs
lärm durch die bauliche Änderung um mindestens 3 dB(A) zunimmt oder auf
mindestens 70 dB(A) am Tage bzw. mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht
wird. Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des
von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärm von min
destens 70 dB(A) am Tage bzw. 60 dB(A) in der Nacht durch einen erhebli
chen baulichen Eingriff erhöht wird.

Nach Prüfung durch die Technische Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen
(TAB) und die Planfeststellungsbehörde bestehen keine Hinweise für eine
Fehlerhaftigkeit der Berechnungen. Insbesondere wurden die vorgeschriebe
nen Verfahren angewandt.

Durch die Aufzugsanlage an sich ergeben sich keine Erhöhungen der'Lärm
immissionen. Diese ergeben sich (teilweise) durch die Verschwenkung des
östlichen Gleises und der östlichen Fahrstreifen stadtauswärts.
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Die nach der 16. BlmSchV hier einzuhaltenden Grenzwerte für ein "Mischge
biet" von tags 64 dB(A) und nachts .54 dB(A) werden durch die Straßenbahn
im betroffenen Bereich an einigen Immissionspunkten nachts überschritten.
Die höchsten ermittelten Beurteilungspegel betragen 62 dB(A) tags sowie
55,2 dB(A) nachts am Haus Kaiserstraße 6. An allen diesen Punkten liegen
Überschreitungen aber bereits im Bestand vor. An keinem der Punkte neh
men die Immissionen zu, an den meisten gehen sie sogar zurück. Eine we
sentliche Änderung i. S. der 16. BlmSchV liegt daher nicht vor. An allen an
deren Immissionsorten liegen die Werte (teilweise deutlich) niedriger. Gleich
zeitig nehmen die Lärmimmissionen aus der Straßenbahn an fast allen Im
missionsorten um bis zu 2 dB(A) ab, nur an einem Ort nehmen sie geringfü
gig um bis zu 1 dB(A) zu, ansonsten bleiben sie gleich. Somit bestehen aus
dem Straßenbahnumbau keine Lärmschutzansprüche und auch ansonsten
so gut wie keine Verschlechterungen, nur an einem Immissionsort in einem
zumutbar geringen Ausmaß. .

Der Umbau von Verkehrsflächen des Individualverkehrs (IV) ist nur insoweit
Gegenstand dieser Planfeststellung, als es als Folge der G~eisverschiebung

zu Fahrstreifenverschiebungen kommt. Hierdurch ergibt sich im Bereich der
.Kaiserstraße auf der östlichen Seite eine wesentliche Änderung im Sinne der
16. BlmSchV. Die Immissionen des IV· erhöhen sich an 6 Immissionsorten
maximal um 1 dB(A) tags und nachts bei bereits bestehenden hohen vorbe
lastungen von über 70 dB(A) tags bzw, 60 dB(A) nachts. Die wesentliche Än
derung wurde von der Stadt Düsseldorf auch festgestellt und anerkannt. Akti
ver Lärmschutz ist im Straßenraum nicht möglich. Die Eigentümer der be
troffenen Gebäude Kaiserstraße 20,22, 22A, 24, 26 und 28 haben deshalb
Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach. Der grundsätzliche
Anspruch ist auch in A.1. Ziffer 3.3 festgelegt. Dieser Anspruch ist im geson
derten Verfahren nach den Vorgaben der24. BlmSchV konkret zu prüfen.
Über die festgestellten Ansprüche hinaus ergeben sich für die Lärmimmissio
nen aus Straßenverkehr unwesentliche Veränderungen zwischen -2 dB(A)
und +1 dB(A). Weitere Ansprüche oder unzumutbare Beeinträchtigungen be
stehen somit nicht.

~ur Feststellung, ob trotz der allenfalls geringfügigen Lärmzunahmen und
Einhaltung der GrenZwerte der 16. BlmschV wegen der vorhandenen Vorbe
lastung an Verkehrslärm durch den IV Lärmschutzansprüche bestehen könn
ten, wurde auch der Summenpegel aus Straßenbahn und IV ermittelt. Die
grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle - d. h. die enteignungsrechtliche Zu
mutbarkeitsschwelle oder die in rechtlicher Würdigung der Lärmwirkungsfor
schung zu bestimmende Schwelle der Gesundheitsgefährdung - wird vom
Bundesverwaltungsgericht für allgemeine Wohngebiete grundsätzlich bei ei
nem äquivalenten Dauerschallpegel von 70-75 dB(A) tags und 60-65 dB(A)
nachts angenommen. Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen würden dann
entstehen, wenn. durch die hier beantragte Maßnahme die Lärmwerte zu-
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nehmen und die vorgenannten Schwellen erreicht oder weiter als bisher
überschritten werden.

Vom Bundesverwaltungsgericht wurden allerdings nur Werte für allgemeine
Wohngebiete formuliert. Fü"r z.B. Mischgebiete wurden vom Gericht keine
Hinweise gegeben. Da in der 16. BlmSchV die Grenzwerte für Mischgebiete
um 5 dB(A) höher liegen als für allgemeine Wohngebiete. wurde in Anleh
nung daran eine Gesamtlärmbewertung für Mischgebiete anhand der oberen
Richtwerte von 75 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts durchgeführt. Im vorlie
gend zu beurteilenden Fall ist der Summenpegel in Teilabschnitten über
65 dB(A) nachts und 75 dB(A) tags und damit über den Werten. die die
Bechtsprechunq des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts
hofs als Grenze zur Gesundheitsgefährdung und zur Gewährleistung der
Substanz des Eigentums nennt, Dort wo der Summenpegel über den
Schwellenwerten liegt. wird es an 6 Immissionsorten auch lauter. Daraus
ergibt sich aus der Betrachtung der Summenpegel an diesen 6 Immissionsor
ten ein Anspruch auf Lärmschutz. Hierbei handelt es sich aber um dieselben
lmmlsslonsorte, für die bereits aus der Bewertung des Lärms aus dem IV
nach der 16. BlmSchV Anspruch auf passiven Schallschutz besteht. Im Übri
gen bleibt der Summenpegel gleich oder nimmt geringfügig um maximal
0.9 dB(A) zu oder 0.5 dB(A) ab. .

Zusammengefasst ist somit festzustellen. dass keine wesentliche Änderung
i. S. der 16. BlmSchV für. die Straßenbahn vorliegt. Für den IV besteht an
6 Immissionsorten eine wesentliche Änderung und Anspruch auf Schall-
.schuta dem Grunde nach. Im Übrigen kommt es nur an wenigen Grundstü
cken zu geringen Lärmzunahmen von maximal 1 dB(A). die zumutbar sind.
Die Summenpegel aus Straßenbahn und IV verändern sich ebenfalls nur ge
ringfügig. Ansprüche auf Lärmschutz bestehen hieraus bei denselben
6 Grundstücken wie aus IV-Immissionen.

Insgesamt ist die beantragte Maßnahme in Abwägung mit den positiven Ef
fekten fOr den ÖPNV unter Lärmschutzgesichtspunkten verträglich. die in
Einzelfällen auft.retenden Verschlechterungen sind sehr gering und unter Be
rücksichtigung der von der Stadt Düsseldorf anerkannten Lärmschutzansprü
che hinnehmbar.

Den Einwendungen wird stattgegeben. soweit Ansprüche auf Schallschutz
dem Grunde nach festgestellt werden (A.I Ziffer 3.3). Ansonsten werden die'
Einwendungen zurückgewiesen.

3.3 Themenbereich "Weitere Umweltbelange (Bäume, 'Rasengleis)"

[Punkte 4, 10, 13 sowie Einwender Schlüs~elH (04)]

Die Einwender haben ausgeführt. dass durch den Wegfall der Bäume der
Grunbestand der Straße ohne Not weiter reduziert werde. Hierzu stellt sich
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für die Einwender ergänzend die Frage, weshalb für die Maßnahme Platanen
gefällt werden, obwohl es eine Platanenallee vom Freiligrathplatz bis zur Ber
liner Allee gebe.

Die Stadt Düsseldorf führt hierzu aus, dass entsprechend der vorgesehenen
Planung 2 Bäume im Straßenraum gefällt werden müssen. Weitere Eingriffe
in den Baumbestand bzw. in vorhandene Straß~ngrünflächen seien nicht er
forderlich. Als Ersatz für den Eingriff in den Baumbestand .werden nach Ab
schluss der Baumaßnahme 2 neue Laubbäume gepflanZt. Im Erörterungs
termin wurde das Thema vom Einwender Schlüssel D erläuternd angespro
chen. Auf den Hinweis der Stadt Düsseldorf, dass die Anpflanzung der neuen
Bäume im direkten Umfeld (Kaiserstraße/ KapelIstraße) erfolge, entgegnete
er, dass seiner Auffassung nach die Anpflanzung der Bäume an falscher
Stelle erfolge. .

~ Der Einwender Schlüssel H hat in seinem Einwendungsschreiben ergän
zend ausgeführt, dass s.E. der Wegfall der Bäume bürgetfeindl.ich sei. Seiner
Auffassung entsprechend sollten von der Stadt Düsseldorf Bäume gepflanzt
werden, um die Zufahrtstraßen in die Stadt nicht zu Rennstrecken werden zu
lassen und die Einfahrt in die Stadt menschlicher und liebevoller zu gestalten.
Die Stadt Düsseldorf widerspricht der Einwendung. Sie führt aus, dass die
Kaiserstraße gemäß dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Düsseldorf
auch künftig die Funktion einer Hauptverkehrsstraße haben werde.

Die Einwender rügen darüber hinaus, dass keine begrünten Straßenbahn
gleise geplant seien. Hierzu wurde von der Stadt Düsseldorf in der Gegen
äußerung vorgetragen, dass die Begrünung der Gleistrasse Kaiserstraße,
Abschnitt KapelIstraße bis Sternstraße, baulich vorgesehen und in der ent
sprechenden Prioritätenliste aufgeführt sei. Die Ausführung des Umbaus
könne erfolgen, wenn die erforderlichen Haushaltsmittel aus dem Masterplan
"Reduzierung des Straßenverkehrslärmsll zur Verfügung stünden. Diese Aus
führungen wurden auf Nachfrage im Erörterungstermin von der Stadt Düs
seldorf nochmals bestätigt.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.

Entscheidung

Unter Bezugnahme auf die Planunterlagen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründß sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte
resses an der Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan
lage werden die Einwendungen zurückgewiesen.

Das Vorhaben stellt nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) einen
Eingriff in Natur und Landschaft dar. Gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG hat der
Planungsträger bei einem Eingriff die zum Ausgleich dieses Eingriffs erfor
derlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in ei
nem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag darzustellen. Das Büro Dipl.-Ing.
Walter NORMANN hat nach Beauftragung durch die Stadt Düsseldorf einen
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Landschaftspflegerischen .Fachbeitrag erarbeitet und vorgelegt (Anlage 10
der Planunterlagen). Demnach sind von der Ausbauplanung 2 Laubbäume
betroffen, die entfernt werden müssen. Der Landschaftspflegerische Fachbei-'
trag beinhaltet die erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen.

Die Höhere Landschaftsbehörde hat die Maßnahme anhand des Land
schaftspflegerischen Fachbeitrages auf ihre Umweltverträglichkeitl die natur
schutzrechtliche Eingriffsregelung und den Artenschutz hin geprüft und be
wertet. Sie kommt dabei zu dem Ergebnisl dass unter Einhaltung der von ihr
formulierten Nebenbestimmungen (siehe A.I Ziffer 3.2) davon auszugehen
ist, dass die durch das Vorhaben ausgelösten Beeinträchtigungen wirkungs
voll kompensiert werden,. Die Stadt Düsseldorf hat in der Gegenäußerung
zugesagt, die im .Landschaftspflegerischen Fachbeitrag dargestellten Ver
meidungs- und Minderungsmaßnahmen durchzuführen, die erforderlichen
Schutzmaßnahmen während der Bauphase zu beachten und die festgesetzte
Ausgleichszahlung zu leisten. Die erforderliche B~umfällung wird durch die
Anpflanzung von 2 Bäumen in unmittelbarem Umfeld kompensiert. Die zu
ständigen Umweltbehörden haben der Maßnahme zugestimmt.

Es erfolgt durch Umsetzung der beantragten Planung kein wesentlicher bzw..
nicht zu kompensierender Eingriff in Natur und Landschaft. Durch die zuge
sagte Ersatzpflanzung sowie durch die Ausgleichsmaßnahmen wird der Ein
griffin die Umwelt verträglich und ist hinnehmbar.

Darüber hinaus hat die Stadt Düsseldorf, wie in der Gegenäußerung vorge
tragen und im Erörterungstermin bestätigtl zugesagt, dass die Begrünung der
Gleistrasse Kaiserstraße, 'Abschnitt KapelIstraße bis Sternstraße, baulich
umgesetzt wird, wenn die erforderlichen ·Haushaltsmittel aus dem Masterplan
"Reduzierung des Straßenverkehrslärms" zur Verfügung stehen.

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen.

3.4 Themenbereich "Parkbuchten"

[Punkte 5, 6; Einwender Schlüssel H (04)J

Die 'Einwender führen in ihren Schreiben aus, dass der Wegfall der Park
buchten für die Geschäfte der Kaiserstraße sowohl im Lieferverkehr als auch
für die Kunden von großem Nachteil sei. Darüber hinaus erschwere der Weg
fall den Eigentümern auch die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen z.B.
an Dach und Fassade oder Umzüge der Wohnungsmieter. Hierzu führt die' ,
Stadt Düsseldorf aus, dass aus ihrer Sicht nicht erkennbar sel, dass der
Wegfall der 5 Parkbuchten zu einem Nachteil der Geschäfte auf der Kaiser
straße führe. Sie verweist darauf, dass an der Scheibenstraße ein öffentli
ches Parkhaus zur Verfügung stehe. Darüber hinaus könne' bei Bedarf die
Einrichtung einer Baustelleneinrichtung oder einer Halteverbotszone für Um
züge auf der Fahrbahn genehmigt werden.
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Im Erörterungstermin wurde der Themenbereich nochmals angesprochen.
Der Einwender Schlüssel o bekräftigte noch einmal die aus Sicht der Ein
wender zu erwartenden Nachteile für die Eigentümer und Geschäfte. Bei z.8.
Umzügen oder Dacharbeiten sei eine Fahrspur zu sperren. Die Stadt Düs
seldorf führte dazu aus, dass sowohl die Nutzung der Parkbuchten in heuti
gem Zustand als auch des Straßenraumes für u.a. vorgenannte Zwecke ei
ner Sondernutzungsgenehmigung bedürfe. Der Einwender Schlüssel 0 äu
ßerte die Vermutung, dass die Gebühr für die Straßenraumnutzung höher sei
als für die Nutzung des Parkraumes. Die Stadt Düsseldorf führte aus, dass
die Gebührenordnung der Stadt Düsseldorf einschlägig sei. Über die jeweili
ge Höhe konnten aber keine AU$führungen gemacht werden. Eine Klärung
der Frage für den Planfeststellungsbeschluss wurde aber zugesagt.

Der Einwender Schlüssel H führte in seinem Einwendungsschreiben ergän
zend aus, dass der Wegfall der Parkbuchten auf der Ostseite der Kaiserstra
Be absolut bürge'1eindlich sei und den spärlichen Einzelhandel verdränge.
Dem hat die Stadt widersprochen.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.

In einer ergänzenden Stellungnahme zum Erörterungstermin hat die Stadt
Düsseldorf ausgeführt, dass die Erhebung von Nutzungsgebühren für die
Nutzung von Pkw-Stellplätzen und Fahrstreifen identisch ist. Die verkehrs
rechtliche Anordnung beinhalte die Aufstellung von Verkehrszeichen zur Ver
kehrsregelung und -sicherung. Die hierfür anfallenden Kosten könne die
Stadt aber nicht benennen, da sich diese erst im Rahmen einer privatrechtli
chen Vereinbarung zwischen Besteller und ausführender Firma ergeben.

Entscheidung .

Unter Bezugnahme auf die Planunterlagen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründe sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte
resses' an der Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan-
lage werden die Einwendungen zurückgewiesen. '

Der Wegfall "der 5 Parkplätze an der Kaiserstraße (Fahrtrichtung stadtaus
wärts) ist für die Anwohner und Eigentümer sicherlich eine Einschränkung,
diese ist aber im Hinblick auf die höherrangigen öffentlichen Interessen an
der Errichtung der Aufzugsanlage hinzunehmen. Die Errichtung der Aufzugs
anlage ist erforderlich, um mobilitätseingeschränkten Personen die Möglich
keit zu geben, direkt von der Fahrebene des U-Bahnhof Nordstraße auf das
StraBenniveau zu gelangen. Dadurch bedingt ist, dass neben der Ver
schwenkung des östlichen Gleises auch der Straßenbereich verschwenkt
werden muss. Dabei ist die Beibehaltung der 3 Fahrstreifen aus verkehrli
chen Gesichtspunkten unerlässlich und führt zwangsläufig dazu, dass der
Parkstreifen mit den Parkplätzen wegfällt. Eine anderweitige vertretbare Re-

. gelung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten nicht
möglich. '

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-BahnhofNordstraße, Düsseldorf



3.5

26

Aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses an der Errichtung der Auf
zugsanlage und der Berücksichtigung und Sicherung der' verkehrliehen Er
fordernisse ist der W,egfall der Stellplätze hinnehmbar.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

Themenbereich "Gefahrenmomente für .Fußgänger, Radfahrer und
Fahrzeuge"

[Punkte 2, 7, 8, 9; Einwender Schlüssel H (01, 03); Einwender Schlüssel
E(02)] .

Die Einwender führen aus, dass die geplanten Veränderungen den Fußgän
gerverkehr erheblich beeinträchtigen und neue Gefahrenmor.nente herbeifüh
ren werden. Die KapelIstraße und die Arnoldstraße ohne Ampel einzubinden,
sei bei der unübersichtlichen Verkehrsführung und den real gefahrenen Ge
schwindigkeiten zu gefährlich. Eine Radwegeplanung in Nord-Süd-Richtung
fehle total und werde weiter erschwert. Weiterhin seien für Kinder und Ju
gendliche der enge Weg zum Aufzug und der zu schmale Bürgersteig gefähr
lich. Radfahrer müssten mangels Radweg den Bürgersteig nutzen.

Hierzu führt die Stadt Düsseldorf aus, dass bezüglich der Ausbildung des
Gehweges dieser nur an einer Stelle weniger als 2 m breit sei. Dies sei eine
zu verantwortende punktuelle EngsteIle. Bezüglich der Einbindung der Ka
pelIstraße und der Arnoldstraße weist die Stadt Düs~eldorf darauf hin. dass
diese Maßnahme nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sei. Er
läuternd wird darauf verwiesen, dass der entsprechende Hinweis der Ein
wender zur Kenntnis genommen wird. Nach Auffassung der Stadt Düsseldorf
handelt es sich aber um eine nach Straßenrecht hinreichend geregelte und
erkennbare Situation. Durch die gradlinige Linienführung der Kaiserstraße
seien die Sichtverhältnisse in diesem Bereich ausreichend. Auch die Rad
wegplanung sei nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Am Ran
de weist die Stadt Düsseldorf darauf hin. dass es derzeit keinen Radweg an'
der Kaiserstraße gibt und bedingt durch die erforderliche Fahrbahnbreite
auch in Zukunft nicht geben wird. Die hohe Verkehrsbelastung und die damit
erforderlichen 3 Fahrstreifen lassen die Errichtung eines Radweges nicht zu.
Radfahrer dürften i.Ü. den Gehweg an der Kaiserstraße nicht befahren. Be
züglich der Enge des Weges zum Aufzug verweist die Stadt Düsseldorf da
rauf. dass die Mittelinsel mit 2.50 m ausreichend breit sei.

Die Einwender Schlüssel E und Einwender Schlüssel H haben in ihren
Einwendungsschreiben noch gesonderte Aspekte angeführt.· Einwender
Schlüssel E hält die Verkehrsinsel für zu schmal. da weder ein noch mehre
re Kinderwagen oder Rollstuhl in Gänze' auf die Verkehrsinsel passen. Dies
hält der Einwender im Hinblick auf die Verkehrssicherheit für zu gefährlich.
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Einwender Schlüssel H führt aus, dass Behinderte und Personen mit Kin
derwagen zum Umsteigen drei beampelte Straßen überqueren müssten. Bei
einerVerlegung der Aufzugsanlage an die Kreuzung Nordstraße müssten die
Benutzer einen zweistufigen Aufzug benutzen, das wäre weniger gefährlich
und anstrengend als die Straße zu überqueren. Hierzu führt 'die Stadt Düs
seldorfaus, dass ~eine Verschlechterung der Querungs- und Zugangssituati
on stattfinde, sondern eine Erweiterung um einen mobilitätsgerechten Zu
gang. Die Ausbildung der Verkehrsanlagen erfolge unter Beachtung der ein
schlägigen Rechtsvorschriften.

Soweit der Einwender Schlüssel H ausführt, dass die Radfahrer auch in der
neuen Planung keine Bedeutung erhalten und keine eigene Radspur einge
richtetwird führt die Stadt Düsseldorf aus, dassaufgrund der Verkehrsbelas
tung 3 Fahrstreifen ertorderüch sind und für einen zusätzlichen Radstreifen
kein Platz sei. Für die zu berückslohtlqende Verkehrsbelastung könne das
derzeit aufgrund Großbaustellen verminderte Verkehrsaufkommen nicht als
Maßstab genommen werden,

Im Erörterungstermin wurde zu dem Themenbereich vom Einwender
Schlüssel o angeführt, dass der Fußgängerweg mit einer vorgesehenen
Breite von weniger als 2,50 m zu schmal werde und damitnicht regelkonform
sei. Hierdurch ergäbe sich eine Verschlechterung, die an einer Hauptver
kehrsstraße nicht hinnehmbar sei. Dem entgegnete die Stadt Düsseldorf,
dass eine baulich bedingte Engstelle am Haus Nr. 28 zu einer geringeren
Breite führe. Ansonsten sei die vorgesehene Breite des Bürgersteigs über
dem Regelmaß.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.

Entscheidung

Unter Bezugnahme auf die Planunterlaqen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründe sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte
resses an der Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan
lagewerden die Einwendungen zurückgewiesen.

Die erforderlichen straßenbaulichen Maßnahmen wie die Errichtung eines
Radweges oder der Wegfall von Signalanlagen an der Amoldstraße bzw.
KapelIstraße sind nichtGegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens.

Die Errichtung der !\ufzugsanlage am U-Bahnhof Nordstraße in der südlichen
Mittelinsel der Kaiserstraße führt nicht zu einerVerschlechterung der derzei
tigen Situation, sondern zu einer Ergänzung der vorhandenen Gegebenhei
ten. Davon profitieren insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen.

Die angeführte Verengung des Gehweges in Höhe Kaiserstraße 28 ist auf
grund des punktuellen Charakters hinnehmbar und verantwortbar. Da der
Gehweg nicht 'für die Nutzung mit Fahrrädern zugelassen ist, entsteht hier-
durch kein zusätzliches Gefahrenpotential. .
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Die Fußgängerquerungen auf der Kaiserstraße zur Erreichung der Mittelinsel
sowie der Weg zum Aufzug entsprechen in ihrer Ausgestaltung den ein
schlägigen Vorschriften. Sie sind,ausreichend bemessen und stellen bei re
geigerechter Nutzung keine zusätzliche Gefahrenquelle dar.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

Themenbereich "Baustelleneinrichtungsfläche (Arnoldstraße)"

[Punkt 15; Einwender Schlüssel F (02)J

Nach Auffassung der Einwender ist es nicht notwendig, die Baustelleneinrich
tungsfläche in ein Wohngebiet zu legen. Der Einwender Schlüssel F führt in
seinem Einwendungsschreiben ergänzend aus, dass er durch die Lage der
Baustelleneinrichtungsfläche unmittelbar betroffen seL Die Stadt Düsseldorf
erwidert hierzu, dass die Baustelleneinrichtungsflächen zur Minimierung von
Baustellenverkehr zweckmäßig in unmittelbarer Nähe des Baufeldes ange
ordnet werden sollen. Unter Beibehaltung der 3-Streifigkeit auf der Kaiser
straße ist eine vollständige Anordnung direkt am Baufeld nicht möglich. Die
zusätzlich benötigte Baustelleneinrichtungsfläche werde möglichst nahe am
Ba~eld eingerichtet, um Beeinträchtigungen zu minimieren. Bezüglich der
persönlichen Betroffenheit des Einwender Schlüssel F ergänzt die Stadt
Düsseldorf, dass die Fläche in der Arnoldstraße im öffentlichen Straßenraum
eingerichtet werde. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung sei dies von den
Anwohnern hinzunehmen.

Im Erörterungs~ermin schlug der Einwender Schlüs.sel 0 vor, die Baustel-
. lerieinrichtungsfläche auf der Kaiserstraße vor der Stadtsparkasse einzurich
ten. Dafür könnten die Parkbuchten genutzt und auf die Einrichtung der be
absichtigten Fläche in einem Wohngebiet verzichtet werden. Die Stadt Düs
seldorf führte hierzu aus, dass neben der Prämisse der Einrichtung nahe
beim Baufeld die in Vorgesprächen von der Stadtsparkasse Düsseldorf ge
äußerten Sicherheitsbedenken.gegen diesen Standort sprächen. Die Stadt
Düsseldorf sagte jedoch zu, die Örtlichkeit nochmals zu prüfen. .

Im Nachgang zum Erörterungstermin hat die Stadt Düsseldorf ergänzend
ausgeführt, dass die Einrichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Be
reich der Kaiserstraße 3 (vor der Stadtsparkasse) als Alternative zur Arnold
straße nicht möglich ist. Hierfür ist insbesondere die begrenzte, zu kleine
Fläche ausschlaggebend. Durch die Bäume würden LÜ. .auoh die Sichtver
hältnisse eingeschränkt.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.

Entscheidung

Unter Bezugnahme auf die Planunterlagen, die Gegenäußerung und die o.g.
Gründe sowie unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Inte-
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resses an der Nachrüstung des' U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsan
lage werden die Einwendungen zurückgewiesen.

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum ist
es erforderlich, zur Aufrec~terhaltung des Verkehrsflusses Einschränkungen
weitestgehend zu vermeiden. Diesem Ziel trägt die Stadt Düsseldorf durch
die vorgesehene Einrichtung der Baustelleneinrichtungsfläche in der Arnold
straße Rechnung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche entsteht unmittelbar an
der Baustelle im Mittelstreifen der Kaiserstraße. Eine weitere Fläche ist vor
gesehen in unmittelbarer Nähe in der Arnoldstraße. Durch diese Planung
wird die Aufrechterhaltung der 3-Streifigkeit der Kaiserstraße als Hauptver
kehrsstraße und der Fortführung des möglichst reibungslosen Straßenbahn
verkehrs Rechnung getragen. Zusätzliches Verkehrsgefährdungspotential
wird weitgehend vermieden. Die Fläche in der Arnoldstraße wird im öffentli
chen Straßenraum eingerichtet, sodass private Grundstücke nicht in An
spruch genommen werden müssen. Die durch die Baustelleneinrichtungsflä
che entstehenden Immissionen sind vorübergehend und von den Anwohnern
hinzunehmen.

Die ergänzende Prüfung der Stadt Düsseldorf auf Anregung der Einwender
hat ergeben, dass die von dort vorgeschlagene Fläche nicht geeignet ist. Ei
nerseits wird den Sicherheitsbedenken der Stadtsparkasse Rechnung getra
gen, da eine anderweitige geeignete Fläche zur Verfügung steht. Darüber
hinaus wäre die Fläche vor der Stadtsparkasse ungeeignet, da sie zu klein
ist. Durch die Anordnung der Baustelleneinrichtungsfläche in der Arnoldstra
ße werden LÜ. zusätzliche Verkehrssicherheitsrisiken auf der Hauptver
kehrsstraße vermieden.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

Themenbereich "Straßenbahllhaltesteliel Breite"

[Punkt 11]

Die Ein\tYender weisen daraut hin, dass LE. die geplante "Straßenbahnhalte
steIleU in der Mittelinsel der Kaiserstraße so schmal sei, dass Kinderwagen
und Passanten nicht aneinander vorbeipassen. Die Breite der Straßenbahn
haltestelle war zudem Thema im Erörterungstermin.

Sowohl von der Stadt Düsseldorf in ihrer Gegenäußerung als auch von der
Planfeststellungsbehörde im Erörterungstermin wurde darauf hingewiesen,
dass die Straßenbahnhaltestelle in der Kaiserstraße und deren Breite nicht
Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses sind.

Die Einwendungen werden aufrechterhalten.
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Entscheidung

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist die Errichtung einer Auf
zugsanlage und der unmittelbaren Folgemaßnahmen. Davon nicht erfasst ist
die Straßenbahnhaltestelle. Über deren Einrichtung ist im Pla.nfeststellungs
beschluss nicht zu entscheiden.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

.~

3.8 Themenbereich "Verkehrsplanung Kaiserstraßel Fahrspuren

[Punkte 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24; Einwender Schlüssel H (02)J

Von den Einwendern wird die Verkehrsplanung und Verkehrsführung auf der
Kaiserstraße gerügt. Die Einwender sind insbesondere der Auffassung, dass
die 3-streifige Fahrbahn nichterforderlich sei.

Sowohl von der Stadt Düsseldorf in ihrer Gegenäußerung als auch von der
Planfeststellungsbehörde im Erörterungstermin wurde darauf hingewiesen,
dass die Verkehrsplanung der Kaiserstraße nicht Gegenstand des Pianfest
stellungsverfahrens ist. Zu betrachten seien nur der Planfeststellungsbereich
und die notwendigen Folgemaßnahmen und damit nur ein kleiner Abschnitt
der Straße. Regelungen außerhalb des Bereiches können im straßenbahn
rechtlichen Verfahren nichterfolgen.

Die Einwendungen.werden aufrechterhalten.

Entscheidung

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist die Errichtung einer Auf
zugsanlage und der unmittelbaren Folgemaßnahmen. Davon nicht erfasst ist
die Verkehrsplanung der Stadt Düsseldorf bezüglich der Kaiserstraße. Hier
über ist im PIanfeststellungsbeschluss nichtzu entscheiden.

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.

4. Berücksichtigung der Umweltbelange

Die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) ergibtsich grundsätzlich aus der Anlage 1 des UVPG (vgl. § 3b Abs, 1
UVPG). Das beantragte Vorhaben ist unter Ziffer 14.11 in der Anlage 1 zum
UVPG zu fassen (Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen ... , jeweils mit
den dazugehörigen Betriebsanlagen). Für die unter Ziffer 14.11 (Anlage 1
zum UVPG) aufgeführten Verfahren ist eine "allgemeine Vorprüfung des Ein
zelfalls" gem. § 3c UVPG vorgesehen.

Seitens des Umweltamtes der Stadt Düsseldorf wurde eine entsprechende
Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt. Die Vorprüfung ergab, dass sich
die Umweltauswirkungen des vorgesehenen Projektes im Wesentlichen auf
das Schutzgut "Menschen" in Bezug auf Schall und Erschütterungen be-
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schränken. Die Auswirkungen sind allerdings nicht erheblich und werden
ausgeglichen. Insgesamt ergeben sich unter Berücksichtigung der Vermei
dungs- und Verminderungsmaßnahmeri keine erheblichen nachteiligen Um
weltauswirkungen (Anlage 9 der Planunterlagen).

Die Vorhabenträgerin hat mit der AntragsteIlung dementsprechend den Ver
zicht auf Durchführung einer UVP beantragt. Nach Durchführung der Einzel
fallp~üfung gern. § 3c UVPG konnte aus v. g. Gründen auf die Durchführung
einer UVP verzichtet werden. Dieser Entscheidung hat die Höhere Land
schaftsbehörde ausdrücklich zugestimmt. ,

Unabhängig davon hat eine Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorha
bens stattgefunden (siehe auch Ziffer 4. des Erläuterungsberichtes). Da die
neue Aufzugsanlage ausschließlich im Straßenbereich mit befestigten Flä
chen angeordnet wird, müssen hinsichtlich der Umweltauswirkungen lediglich
Lärm und Erschütterungen betrachtet werden, da die übrigen Um'weltbelange
nicht betroffen sind.

Darstellung sowie Bewertung der Umweltauswirkungen

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgte in der Schallschutzbe
rechnung (Anlage 11 der Planunterlagen) sowie in der sohwlnqunqstechnl
sehen Untersuchung (Anlage 12 der Planunterlagen) die Ermittlung, Be
schreibung und Be~ertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
des Vorhabens auf den Menschen.

Luftschallimmissfonen

Durch die Errichtung der Aufzugsanlage kommt es zu keiner Erhöhung von
Geräuschimmissionen.

Durch die erforderliche Verschwenkung des östlichen Gleises (stadtaus
wärts) hin zur Wohnbebauung kommt es an einem Immissionsort (Kaiser
straße 22) zu einer rechnerischen Erhöhung der Geräuschimmissionen um
aufgerundet 1 dB(A) [tatsächlich max. 0,2 dB(A)]. An allen anderen Immissi
onsorten bleiben die rechnerischen Geräuschimmissionen allein aus der ,.
Stra~enb~hn konstant oder verringern sich.

Wie aus den Schallschutzberechnungen (Anlage 11 der Planunterlagen) er
sichtlich, beträgt die höchste Geräuschimmission allein aus der Straßenbahn
zukünftig am Tag 62 dB(A) und in der Nacht 55,2 dB(A) am Haus Kaiserstra
ße 6. An diesem Immissionsort erfolgt durch die planfestzustellende Maß
nahmejedoch keine rechnerische Erhöhung der Geräuschimmissionen.

Aufg.rund der durch die Verschwenkung des östlichen Gleises hervorgerufe
ne Verschwenkung der Kaiserstraße stadtauswärts wurden Lärmpegelbe
rechnungen gemäß RLS 90 für den Straßenlärm durchgeführt und auch die
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Summenpegel aus Straßen- und Schienenlärmemissionen berechnet, um die
Veränderung des Gesamtlärms durch die beantragte Maßnahme beurteilen
zu können.

Wie aus dem Lärmgutachten (siehe Anlage 11 der Planunterlagen) und den
zugehörigen Ergebnistabellen (Anlagen 3.1 ff und 4.1 ff des Gutachtens) er
sichtlich, ergibt sich bei der Betrachtung des Straßenlärms und auch bei der
Addition von Straßen- und.Schienenlärm (Summenpegel) aufgrund der ho
hen Vorbelastung an 6 1mmissionsorten ein Anspruch auf passiven Schall
schutz dem Grunde nach. Betroffen hiervon sind die Grundstücke Kaiser
straße 20,22, 22A, 24, 26 und 28 (siehe auch Anlagen 7 und 8 der PIanun
terlagen). Dieses Resultat ergibt sich aus der Verschiebung der IV
Fahrstreifen stadtauswärts in Richtung der Wohnbebauung. Die Lärmzu
nahmen .slnd allerdings mit maximal +1 dB(A) sehr gering und nicht im hör
baren Bereich. Den Anspruch auf Schallschutz hat die Vorhabenträgerin an
erkannt und in der Gegenäußerung für jeden Einwender individuell festge
stellt. In dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss erfolgt die Festset
zung des Anspruchs dem ßrunde nach (siehe A.1. Ziffer 3.3).

Zusammengefasst ist festzustellen. dass die Summenpegel entlang der Kai
serstraße aufgrund der bestehenden Vorbelastung vor allem aus dem IV be
reits über 60dB(A) nachts und 70 dB(A) tags und damit bereits ohne Berück
sichtigung der geplanten Maßnahme über den Werten liegen (im Verlauf der
Arnoldstraße und der KapelIstraße liegen sie darunter), die die Rechtspre
chung .des Bundesvsrwaltonqsqerlchts und des Bundesgerichtshofs als
Grenze zur Gesundheitsgefährdung und zur Gewährleistung der Substanz
des. Eigentums nennt. Die maßnahmenbezogenen Lärmzunahmen sind mit
maximal +1 dB(A) allerdings sehr gering. Sie führen nur an 6 Immissionsor
ten wegen der hohen Vorbelastung zu einem grundsätzlichen Anspruch auf
passive Schallschutzmaßnahmen. die durch diesen Pianfeststellungsbe
schluss festgestellt sind. An allen anderen Immissionsorten bleiben die Werte
konstant. sinken oder erhöhen slch geringfügig ohne gesetzliche Schutzan
sprüche. Insgesamt sind die Lärmauswirkungen gering und unter Berücksich
tigung der Lärmschutzansprüche als zurnutbar anzusehen. Zur weiteren Be
urteilung der tärmlmmlsslonen nach der 16. BlmSchV wird auf das Kapitel
C.I. Ziffer 3.2 verwiesen.

Schwingungsimmissionen .

Für die Berechnung.und Beurteilung der Schwingungsimmissionen wurde ei
ne schwingungstechnische Untersuchung durchgeführt. Geprüft wurden Er
schütlerungsimmissionen sowie der Schalldruck.

Di~ Beurteilung von Erschütterungsimmissionen richtet sich nach .der DIN
4150 TeU 2 (Erschütterungen im Bauwesen; Teil 2: Einwirkungen auf Men
schen in Gebäuden - Juni 1999). Die DIN 4150 gibt in Tabelle 1 nach Bau-.
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gebieten und für Tag und Nacht unterschiedliche Anhaltswerte vor. Für Stra
ßenbahnen erfolgt die Beurteilung nach den um den Faktor 1,5 angehobenen
Anhaltswerten der Tabelle 1.

Die Verschiebungen der ·Gleisachsen der Straßenbahn sind geringfügig. In
sofern werden die Schwingungsimmissionen der Gleisanlage bei Verwen
dung eines gleichartigen Oberbaus kaum beeinflusst. Nach' dem Ergebnis
des Gutachtens ist davon auszugehen, dass die Erschütterungsimmissionen
nicht um 25% zunehmen. Zudem werden die 1,5-fachen Anhaltswerte der
Tabelle 1 der DIN 4150/2 voraussichtlich derzeit und auch zukünftig einge
halten.

Hinsichtlich der .Körperschallimmissionen ist ebenfalls zu erwarten. dass kei
ne Pegelzunahme um 3 dB(A) und mehr eintritt.

In dem Gutachten wird weiter ausgeführt. dass der Aufzug die Tunnellage mit
der Oberfläche der Straße verbindet. Schwingungsemissibnen des unterirdi
schen Stadtbahnbetriebes werden voraussichtlich in dieses Bauwerk getra
gen werden. Allerdings wird der Fahrstuhlschacht durch das umgebende
Erdreich bedämpft. Zudem ergeben sich bei der Übertragung der Schwin
gungen vom Tunnel auf die Verteilerebene und dem Fahrstuhlschacht Min
derungen der Emissionen. Der Fahrstuhl ist nicht öaulich mit den umliegen
den Gebäuden verbunden. Insgesamt gesehen kann davon ausgegangen
werden. dass durch den Bau 'des Fahrstuhls keine Zunahme der Schwin
gungsemissionen des unterirdischen Stadtbahnbetriebes bewirkt wird.

Insgesamt bestehen somit im Hinblick auf Erschütterungsimmissionen keine
wesentlichen Beeinträchtigungen oder Bedenken gegen das Vorhaben.

4.4 Bewertung

Die maßnahmebedingten Beeinträchtigungen sind nach den Regelungen in
Ziffer 4. des Erläuterungsberichtes sowie dieses Beschlusses wie oben dar
gestellt zu vermeiden oder zu minimieren. Die erforderlichen Vermeidungs-
'und Schutzvorkehrungen sind vorzunehmen. Insgesamt bestehen danach
nur sehr geringe Umweltauswirkungen. Bedenken der Umweltbehörden ge
gen das Vorhaben bestehen insofern auch nicht.

Die Lärmimmissionen der Straßenbahn gehen ganz überwiegend zurück
oder bleiben gleich. Bezüglich des, Lärms aus dem IV und des Gesamtver
kehrslärms nehmen sie ebenfalls an vielen Immissionsorten ab oder bleiben .
gleich. an 6 Immissionsorten nehmen sie bei gleichzeitig hoher Vorbelastung
zu. Dadurch bedingt löst das Vorhaben Lärmschutzansprüche aus. die durch
diesen Beschluss festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieser Fest
setzungen ist die Umsetzung des Vorhabens zulässig und soweit keine An
sprüche bestehen zumutbar und insgesamt hinnehmbar.
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Die Schwingungsimmissionen werden nach der Prognose aufgrund der
geringfügigen Verschiebung der Gleislage . bei Verwendung eines
gleichartigen Oberbaus kaum beeinflusst werden. Die
Erschütterungsimmissionen werden dabei die einschlägigen Anhaltswerte für
Mischgebiete einhalten. Hinsichtlich der Körperschallpegel ist keine
Pegelzunahme von 3 dB(A) zu erwarten. Damit sind auch die
Beeinträchtigungen durch Erschütterungen insgesamt geringfügig und im
rechtlich zulässigen Rahmen und damit auch zumut- und hinnehmbar.

Sonstige negative Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG sind wegen
der Errichtung der AUfzugsanlage ausschließlich im Straßenbereich mit
befestigten Flächen nicht zu erwarten. Die Maßnahme kann daher insgesamt
als umweltverträqlloh angesehen werden.

. 11. Gesamtabwägung.

In die Abwägung der betroffenen öffentlichem und privaten Belange ist in
angemessener Weise alles eingestellt worden, was aufgrund des
~achverhaltes nach dem Stand der Dinge für die Planung relevant gewesen
ist. Die verkehrlichen, betrieblichen und städtebaulichen Belange, mit denen
die Maßnahme begründet wird, sind in den Abschnitten "B.I." und "C.1.1."
dieses Beschlusses dargelegt worden. Das Vorhaben ist danach verkehrIich
und betrieblich sinnvoll und'seine Umsetzung vernünftigerweisegeboten.

Entgegenstehende bzw. beeinträchtigte öffentliche bzw. private Belange
werden überwiegend aufgrund von entsprechenden vertretbaren Zusagen
der Stadt Düsseldorf im Verfahren, durch' Schutzvorkehrungen in den
Nebenbesnmmunqsn bzw. durch besondere Regelungen dieses
Beschlusses berücksichtigt.

Dem planfestgestellten 'Vorhaben stehen nur geringfügig private Belange
entgegen, Von Einwendern sind Bedenken vorgetragen worden. Die
Planfeststellungsbehörde _hat diese Belange mit der lhnen zukommenden
Gewichtung in die Abwägung einbezogen. Die Beeinträchtigungen sind nlcht
so gewichtig, dass sie ,eine Ablehnung des Vorhabens begründen können.
Soweit diesen Einwendungen nicht durch den vorliegenden
Planfeststellungsbeschluss . Rechnung getragen ist, werden die
Einwendungen zurückgewiesen;' die verbleibenden Beeinträchtigungen sind
hinnehmbar.

Das Interesse der Allgemeinheit an der sinnvollen
,Straßenbahnbaumaßnahme verbunden mit dem 'öffentlichen Interesse an
einer funktionierenden Infrastruktur und der umweltverträglichen Abwicklung
des ÖPNV über die Schiene überwiegt die Interessen der betroffenen
Einwender.
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Die Grundstücksinanspruchnahme beschränkt-slch auf städtisches Gelände
,im Straßenbereich.

Die Beeinträchtigungen durch Lärm- und ErschütterungsimmissiC?nen sind
gering und auf niedrigem Niveau und insgesamt wegen der im öffentlichen
Interesse liegenden Maßnahme. hinnehmbar. Bezüglich des Straßen- und
Gesamtlärms , kommt' es an 6 Gebäuden zu rechtlich relevanten
Verschlechterungen, die durch entsprechende Ansprüche auf
Schallschutzmaßnahmen ausgeglichen werden. Ansonsten kommt es zu
leichten Verbesserungen. Erschütterungsimmissionen werden durch bauliche
Maßnahmen vermindert, halten die Anhalts- und Orientierungswerte ein und
sind im Übrigen gering und in Abwägung mit den öffentlichen Interessen für
die Maßnahme zumutbar.

Die Umweltauswirkungen sind wegen der Lage im Straßenraum sehr gering
und werden im Übrigen weitestgehend vermieden oder ausgeg.lichen. Sie
stehen der Zulässigkeit des Vorhabens nicht im Wege. Insgesamt wird der
Bau der Aufz~gsanlage als umweltverträglich beurteilt.

Abschließend bleibt festzustellen, dass das Interesse der Allgemeinheit an
der Straßenbahnbaumaßnahme verbunden mit dem öffentlichen Interesse an
einer funktionierenden Infrastruktur und der umweltverträglichen Abwicklung
des ÖPNV über die Schiene die geplante Maßnahme rechtfertigt. Die
verkehrsinfrastrukturelle Maß'nahme ist im öffentlichen Interesse wegen der
beabsichtigten verkehrlichen, betrieblichen und städtebaulichen
Verbesserungen sinnvoll. Die Gründe für die Realisierung der Planung
überwiegen die entgegenstehenden Belanqe welt. .

Die Planung konnte somit nach Maßgabe der Regelungen dieses
Beschlusses festgestellt werden.

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-Bahnhof Nordstraße. Düsseldorf



36

D.

Rechtsbehelfsbelehrung und Auslegung

t

Gegen, den PIanfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach
Zustellung Klage beim

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Bastionstrasse 39

40213 Düsseldorf

erhoben werden.

Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich einzureichen. Sie kann auch beim
Verwaltungsgericht zur Nieder~chrift des Urkundsbeamten erklärt werden.
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr möglichst zwei Abschriften
beigefügt werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung
über den elektronischen "Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und
den Finanzgerichten im Land Nordrhein-Westfalen - ERWO VG/F~ ~ vom
07.11.2012 (GV.NRW S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur
nach § 2 Nummer 3 Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876) in der
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle
des Gerichts übermittelt werden.

Hinweis:

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische
Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Vorausset-
zungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. .

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begründung
seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben, § 87 b Abs.
3 und § 128 a VwGO gelten entsprechend.

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfestsfellungsbeschluss hat keine
aufschiebende Wirkung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungskla
ge gegen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO
kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des Pianfeststellungsbe
schlusses beim
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Verwaltungsgericht Düsseldorf

Bastionstrasse 39

40213 Düsseldorf

gestellt und begründet werden.

.Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung
rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte
bei dem vorgenannten Verwaltungsgericht einen hierauf gestützten Antrag
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat steI
len. Die Frist.beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tat
sachen Kenntnis erlangt.

Falls die o.g. Fristen durch das Verschulden eines Bevollmächtigten ver
säumt werden sollte, so würde dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet
werden.

.. Dieser Planfeststellungsbeschluss wird in der Stadt Düsseldorf, auf deren
Gebiet das Bauvorhaben Ii.egt, mlt einer Ausfertigung der Planunterlagen
zwei Wochen lang zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Der Ort und die Zeit
der Auslegung werden rechtzeitig ortsüblich bekannt gemacht. Mit dem Ende
der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen
als zugestellt (§ 74 Abs. ~ Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen, VwVfG NRW).
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E.

Genehmigungsbescheid

Der Stadt Düsseldorf wird gemäß § 9 Personenbeförderungsgesetzes ·(PBefG) 
vorbehaltlich des bestandskräftigen oder für vollziehbar erklärten Planreststellunqs
beschlusses - die Genehmigung für die Nachrüstung des U-Bahnhof Nordstraße mit
einer Aufzugsanlage unter"folgenden Auflagen, Bedingungen, Beschränkungen und
Hinweisen erteilt.

1.} Die Baumaßnahme ist gemäß den mit Prüf- bzw. Sichtvermerk versehenen
Planunterlaqen auszuführen.

2.} Die Standsicherh~it der tragenden Bauteile einschließlich der notwendigen
Hilfskonstruktionen ist unter Berücksichtigung der Bauzustände nachzuweisen.
Die statischen Nachweise haben sich auch auf bereits vorhandene und zu er
tüchtigende Bauwerke und Bauwerksteile zu erstrecken.

3.} Vor Baubeginn sind die Standsicherheitsnachweise und die zugehörigen
Ausführungszeichnungen durch einen anerkannten Prüfingenieur für Baustatik
zu prüfen. Er darf an der Aufstellung der zu prüfenden Unterlagen nicht beteiligt
gewesen sein. Die Prüfung hat sich auf die tragenden Teile einschließlich der
Baubehelfe und auch auf ungünstige Bauzustände 'zu erstrecken. Außer den
einzelnen Zahlen und Berechnungen muss geprüft werden, ob die Vorausset
zungen und Annahmen des Standsicherheitsnachweises zutreffen, ob alle Kräf
te vollständig erfasst sind und ihre Fortleitung bis in den Baugrund hinab ver
folgt ist und ob die Stabilität des Bauwerks im Einzelnen und als Ganzes gesi
chert ist.

~ 4.} Der Nachweis über die Standsicherheit der angepassten Fahrleitungsanlage ist
der Technischen Aufsichtsbehörde {TAB} vor Baubeginn, der Nachweis über
die festgestellte Betriebssicherheit spätestens zur vorläufigen Inbetriebnahme
~~~~. .

5.) In den Bereichen, die an die offene Baugrube angrenzen, sind Schutzmaßnah
men gegen Entgleisungen bzw. Absturzsicherungen zu installieren.

6.} Die Baumaßnahme ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
unter Verwendung geregelter Bauprodukte und Bauarten in Übereinstimmung
mit den bekannt gemachten technischen Regeln zu erstellen. Ungeregelte Bau
produkts und Bauarten dürfen nur in Übereinstimmung mit allgemeinen bauauf
sichtlichen Zulassungen oder Prüfzeugnissen verwendet werden.

7.} Die Aufzuganlage ist in das Erdungssystem der Haltestelle regelkonform
einzubeziehen. '

8.) Rechtzeitig vor Beginn der 8auarbeiten ist der TAB ein Konzept über die Art
und den Umfang der erforderlichen Kontrollen sowie deren Dokumentation vor-
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zulegen. Die Kriterien für besondere Vorkommnisse, aufgetretene Besonderhei
ten oder Abweichungen von dieser <;3enehmigung und die daraus resultierende
Berichtspflicht der TAB gegenüber sind mit der TAB abzustimmen.

Der Beginn der Bauarbeiten ist der TAB anzuzeigen.
. .

Eine endgültige Inbetriebnahme bedarf gemäß § 62 Absatz 1 der Abnahme
durch die Technische Aufsichtsbehörde. Diese ist 4 Wochen vor dem geplanten
Abnahmetermin bei der TAB zu beantragen. Dabei sind der TAB die Protokolle
über die erfolgten Prüfungen zur Feststellung der Betriebssicherheit, erforderli
che Planprüfungen, Messungen, Funktionsprüfungen und anderer notwendiger
Kontrollen vorzulegen. Die Antragstellerin hat bei Vorlage dieser Abnahmeun
terlagen zu bestätigen, dass sie bei der Umsetzungen der Maßnahme die An
forderungen des
§ 2 (1) BOStrab erfüllt hat.

Sofern eine vorläufige Inbetriebnahme gemäß § 62 Absatz 7.BOStrab beab
sichtigt wird, ist mit der TAB rechtzeitig .aozustlmmen, welche erforderlichen
Nachweise der TAB in diesem Falle vorzulegen sind.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Gen'ehmigungsbescheid (Teil E) kann innerhalb eines Monat~ nach
Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregie
rung Düsseldorf schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.

Falls Fristen durch das Verschulden Ihres Bevollmächtigten versäumt werden sollten,
so wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur
nach dem Signaturgesetz erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach.§ 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes
vom 16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein
und an die elektronische Poststelle der Behörde übermittelt werden.

Hinweis

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen
bedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter
www.egvp.de aufgefÜhrt

Im Auftrag

h
(Gripp)

Planfeststellungsbeschluss Aufzugsanlage V-BahnhofNordstraße. Düsseldorf



Bezirksregierung Düsseldorf

BezirksregierungDüsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Einwurf-Einschreiben

Herr
Dr. Werner Kunze
Arnoldstraße 19
40479 Düsseldorf

Planfeststellungsverfahren nach § 28 Personenbeförderungs
gesetz (PBefG) und Genehmigung nach § 9 PBefG für die Nachrüs
tung des U-Bahnhof Nordstraße mit einer Aufzugsanlage
PIanfeststellungsbeschluss vom 18.12.2014

Ihr Schreiben vom 12.03.2014

Anlage: 1 Planfeststellungsbeschluss

Sehr geehrter Herr Dr. Kunze,

unter Bezugnahme auf Ihre Beteiligung am o.g. Verfahren übersende
ich Ihnen hiermit eine Ausfertigung meines PIanfeststellungs
beschlusses vom 18.12.2014 mit der Bitte um Kenntnisnahme (zu
Schlüssel -Nr. 0) .

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Di~Y

Datum: 06.01.2015
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Aktenzeichen;

25.17.01.05-01/15-13

bei Antwort bitteangeben

Herr Dietz
Zimmer: BO 2074

Telefon:
0211 475·2942

Telefax:

0211 475·5953

Martin.Dietz@

brd.nrw.de

Dienslgebäude:
Am Bonneshof 35

Lieferanschrift:
Cecilienallee 2,

40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0

Telefax: 0211 475-2671

poslstelle@brd.nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentl iche Verkehrsmittel:

Bus (u. a. 721. 722)

bis zur Haltestelle:
Nordfriedhof

Bahn U78/U79

bis zur Haltestelle:
Theodor-Heuss-Brücke


